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Antrag auf Änderung der Vereinsordnung bei der Jahreshauptversammlung 2024 

 
§ 1 Grundsatz 

 

A. Vorstand 

 

§ 2 Mitglieder im geschäftsführenden Vorstand 

§ 3 Mitglieder im Gesamtvorstand 

 

B. Finanzen 

§ 4 Grundsätze Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

§ 5 Haushaltsplan 

§ 6 Jahresabschluss 

 

C. Beiträge und Gebühren 

 

§ 7 Beiträge 

§ 8 Gebühren 

§ 9 Sonstiges 

 

D. Ehrungen 

 

§ 10 Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im Verein 

§ 11 Ehrenvorstand 

§ 12 Ehrungen für besondere Verdienste 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Präambel 

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit – insbesondere um die Lesbarkeit nicht 

zu beeinträchtigen – wird auf eine weibliche Sprachform verzichtet. Alle 

Bestimmungen und Bezeichnungen der Ämter beziehen sich gleichermaßen 

auf weibliche, männliche und diverse Personen. 

Formulierung muss geändert werden um alle 3 Geschlechter zu nennen. 
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Antrag auf Änderung der Vereinsordnung bei der Jahreshauptversammlung 2024 

 
§1 Grundsatz 

 
Die Vereinsordnung tritt durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
03.10.2021 in Kraft. 

 
A. Vorstand 

 
§ 2 Mitglieder im geschäftsführenden Vorstand 

 
Gemäß § 12 der Satzung beschließt die Mitgliederversammlung die Wahl 
folgender Beisitzer im geschäftsführenden Vorstand: 

- Geschäftsführer*in Finanzen 
- Geschäftsführer*in Sport 

- Geschäftsführer*in Verwaltung 

 

§ 3 Mitglieder im Gesamtvorstand 

Gemäß § 13 der Satzung beschließt die Mitgliederversammlung die Wahl 
folgender Beisitzer*innen für den Gesamtvorstand: 

Allgemeiner Bereich: 

 
- dem Jugendwart  

- dem Sozialwart  
 
Vorstand Sport 

- Leiter*in Kleinkindgruppen, KITA / OGS  
 

Vorstand Verwaltung 

 
- dem Leiter des Geschäftszimmers  
- dem 1. + 2. Protokollführer  
- dem Leiter der Vereinszeitung „Sport im GTB“ 
- dem Leiter Social Media 

 
 
 

§1 Grundsatz 
 

Die Vereinsordnung tritt durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
12.04.2024 in Kraft. 
 

A. Vorstand 

§ 2 Mitglieder im geschäftsführenden Vorstand 

Die Mitglieder im geschäftsführenden Vorstand werden gemäß §12 der Ver-
einssatzung gewählt. 
 
Gemäß § 12 der Satzung beschließt die Mitgliederversammlung die Wahl 
folgender Beisitzer im geschäftsführenden Vorstand: 

- Geschäftsführer*in Finanzen 
- Geschäftsführer*in Sport 
- Geschäftsführer*in Verwaltung 

Alle MG des geschäftsführenden Vorstands sind im VR10001 eingetragen 
und nach §26 BGB zeichnungsberechtigt, ergo gehören sie nicht in die Ver-
einsordnung sondern in die Satzung! 

-  
§ 3 Mitglieder im Gesamtvorstand 

 
1. Der Gesamtvorstand setzt sich gemäß §13 der Vereinssatzung aus 

den Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstands, den Abteilungs-
leiten sowie weiteren Beisitzern zusammen. 

2. Zu wählen sind folgende Beisitzer 
Reduzierung auf die benötigten Aufgaben, weitere Aufgaben/Projekte kann 
der Vorstand bei Bedarf schaffen. 
Allgemeiner Bereich:  

- der Jugendwart 
- der Sozialwart 

Vorstand Sport 

- Leiter Sport4Kids, KITA-Kooperationen,  OGS 
 
Vorstand Verwaltung 

 
- dem Leiter des Geschäftszimmers  
- der 1. + 2. Protokollführer  
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Bielefeld, den 11.10.2021  
 
 
 
 
1. Vorsitzende*r   2. Vorsitzende*r 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- dem Leiter der Vereinszeitung „Sport im GTB“  
- der Leiter Social Media 

 
3. Gemäß Satzung §12 kann der geschäftsführende Vorstand beson-

dere Vertreter für einzelne Projekte bestellen und diesen die damit 
verbundene Vertretung und Geschäftsführung übertragen 

 
 
Bielefeld, den 12.04.2024 
 
 
 
 
1. Vorsitzender    2. Vorsitzender 

 

 


